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Betreff: Feststellung über das Nichtbestehen der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung bei 

vorprüfungspflichtigen Änderungsvorhaben gemäß § 5 Abs. 1 i. V. m.§ 14a Abs. 3 Nr. 3, 
Anlage 1 Nr. 14.7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben 
„Aalen,Neubau Hp Aalen West“, Bahn-km 68,200 bis 69,900 der Strecke 4710 Cannstatt 
- Nördlingen in Aalen 

Bezug: Antrag vom 29.10.2021, Az. I.SP-SW-I(P2) 
Anlagen: 0 

 

 

Verfahrensleitende Verfügung 

 

Für das o. g. Vorhaben wird festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) besteht. 

 

Begründung 
 

Diese Feststellung beruht auf § 5 Abs. 1 i. V. m. § 14a Abs. 3 Nr. 2, Anlage 1 Nr. 14.7 i. V. m. 7 

Abs. 1 u. 5, Anlage 3, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 

 

Das Vorhaben hat im Wesentlichen den Bau des neuen Haltepunktes „Aalen West“ mit zwei Au-

ßenbahnsteigen und jeweils barrierefreien Zugängen zu den Bahnsteigen zum Gegenstand. Eine 

bereits bestehende Personenunterführung ist in das Vorhaben integriert. Es handelt sich um ein 
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Änderungsvorhaben gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1b) UVPG an einem bestehenden Schienenweg, das 

der allgemeinen Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 1 UVPG unterliegt. 

 

1. Merkmale des Vorhabens 

 

Die Merkmale des Vorhabens werden insbesondere hinsichtlich der Kriterien der Nr. 1 Anlage 3 

UVPG beurteilt. 

Das oben genannte Vorhaben, bestehend aus den barrierefreien Zugängen sowie dem Neubau 

zweier Außenbahnsteige, erstreckt sich insgesamt über eine Länge von rund 560 m und über eine 

Breite von rund 50 m. Der Flächenbedarf von 21.500 m² setzt sich aus circa 19.200 m² baubedingt 

und 2.300 m² anlagebedingt benötigter Fläche zusammen. Die anlagebedingt beanspruchte Flä-

che wird dauerhaft versiegelt. Es werden bauzeitlich zwei Baustelleneinrichtungsflächen (BE-

Flächen) angelegt. Die nördlich der Strecke und am westlichen Ende des Vorhabens gelegene 

BE-Fläche soll in einem späteren Schritt für einen Bebauungsplan genutzt und daher als Rohbo-

denfläche belassen werden, die zweite BE-Fläche wird nach Abschluss der Arbeiten wieder voll-

ständig rückgebaut. Sie befindet sich südlich der Strecke am östlichen Ende auf einer Ackerfläche. 

Die BE-Fläche ist durch eine wieder rückzubauende Baustraße (Schotterstraße), die entlang der 

Gleise verlaufen wird, mit dem Vorhaben verbunden. Vorübergehend werden rund 195 m³ Schot-

terkörper und 3.200 m² versiegelte Fläche rückgebaut. Die Bauarbeiten für den Neubau erstrecken 

sich voraussichtlich über 350 Tage.  

 

Bauzeitlich wird Vegetation auf einer Fläche von 15.200 m² beseitigt. Hinzu kommen 1.800 m², die 

bislang mit Vegetation bewachsen sind und im Rahmen des oben genannten Vorhabens dauerhaft 

beseitigt werden müssen. 

 

Das Bodengutachten weist auf ein mögliches Vorkommen von Böden mit erhöhtem Arsengehalt 

und Material inhomogener Zusammensetzung hin. Insgesamt fallen durch das Vorhaben rund 

9.050 t Bau- und Abbruchabfälle nach AVV 17 an. Davon sind geschätzt 8.350 t den nicht-

gefährlichen Bau- und Abbruchabfällen nach AVV 17 05 zuzuordnen. Durch das Vorhaben kommt 

es zu Staub- und Verbrennungsemissionen und zu Baulärm in nach AVV Baulärm schutzwürdiger 

Umgebung. Während der Umsetzung des Vorhabens werden Betankungsvorgänge auf der Bau-

stelle bzw. der Betriebsanlage durchgeführt.  

 

 

2. Standort des Vorhabens 

 

Die mögliche Beeinträchtigung der ökologischen Empfindlichkeit eines Gebietes wird insbesonde-

re hinsichtlich der Nutzungs-, Qualitäts- und Schutzkriterien nach Nr. 2 Anlage 3 UVPG unter Be-
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rücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwir-

kungsbereich beurteilt. 

Nördlich an das Vorhaben grenzt das Gewerbegebiet „Schulze-Delitzsch-Straße“. Südlich befindet 

sich das „Industriegebiet West“, das jedoch durch den Verlauf der B29 und das Aalener Dreieck 

vom Vorhaben räumlich getrennt ist. Östlich des Vorhabens liegt eine öffentliche Grünfläche 

(Sportplatz) und die „Dürrwiesen“, eine Freifläche direkt am Zusammenfluss von Sauerbach und 

Rombach zur Aal. Das Rombachtal ist ein bedeutender Frischluftzubringer für die Kernstadt Aalen.  

Insgesamt befindet sich das Vorhaben im schutzwürdigen Bereich gemäß dem örtlichen Land-

schaftsplan. Am Rande des Eingriffsbereichs liegen als besonders ertragreich einzustufende 

landwirtschaftliche Flächen. Im Umfang von 0,06 ha wird in diese dauerhaft eingegriffen. Die übri-

gen betroffenen Flächen sind lediglich von mittlerer Bedeutung und meist bereits anthropogen 

verändert. Es handelt sich im Bestand um befestigte beziehungsweise versiegelte Flächen oder 

Graswege sowie Ackerflächen. 

Im Einwirkungsbereich und durch das Vorhaben randlich betroffen ist das § 33 Biotop „Eisenbahn-

hecken zwischen Aalen und Hofherrenweiler“ (0,01 ha) sowie kleinflächig Magerwiesen (0,02 ha), 

die dem FFH-Lebensraumtyp 6510 Magere Flachlandmähwiesen zuzuordnen sind. Auch rund 

0,45 ha Ruderalvegetation werden durch das Vorhaben dauerhaft entfernt. Darüber hinaus sind 

keine besonders geschützten Gebiete (FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet Naturschutzgebiet, Über-

schwemmungsgebiet u.v.m.) oder Biotopstrukturen im Einwirkungsbereich vorhanden. Gewässer 

sind verdolt.  

 

 

3. Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter werden anhand der 

Kriterien unter 1. und 2. beurteilt. Dabei wird insbesondere den Gesichtspunkten der Nr. 3 Anla-

ge 3 UVPG Rechnung getragen. Besonders berücksichtigt wird gemäß § 7 Abs. 5 Satz 1 UVPG 

auch, ob erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch Merkmale des Vorhabens oder des 

Standorts oder durch Vorkehrungen des Vorhabenträgers offensichtlich ausgeschlossen werden. 

 

Es bestehen folgende wesentliche Gründe gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 UVPG für das Nichtbe-

stehen der UVP-Pflicht: 

 

Schutzgut „Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt:  

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zeigte die Betroffenheit Europäischer Vogelarten, da-

runter zwei Brutreviere der Goldammer, auf. Dies ist bedingt durch Eingriffe in Gehölze (0,56  

 

Weiterhin kommt es zu den unter 2. beschriebenen Vegetationsverlusten. 
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Die Verluste für das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt werden durch die im 

LBP ausgearbeiteten Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen weitestgehend mi-

nimiert und letztlich vollständig kompensiert. Zur Verminderung und Vermeidung von Eingriffsfol-

gen, auch mit Blick auf artenschutzrechtliche Konflikte, greift die Maßnahme zum Schutz von Ge-

hölzen und Biotopen angrenzend an das Baufeld (002_V), die Maßnahme zur Bauzeitenbeschrän-

kung für Vögel (003_V) und die Maßnahme zum Schutz der Goldammer vor Störungen (004_V) 

sowie das Versetzen von Gehölzen/Töpfen vor Baubeginn (005_V). Ein Teil der Biotopverluste ist 

nur temporärer Natur - das heißt auf die Dauer der Bauzeit beschränkt. Im Anschluss an den Ein-

griff wird die artenreiche Magerwiese ebenso wie Saumstrukturen mittels Ansaat wiederherstellt 

(006_A und 007_A). Die beseitigten Gehölze (darunter auch ein Teil des § 33 Biotops „Eisen-

bahnhecken zwischen Aalen und Hofherrenweiler“) und damit auch deren Funktionen werden 

durch die Pflanzung gebietseigener Gehölze ebenfalls wiederhergestellt (008_A). Um das Vorha-

ben vollständig auszugleichen wird eine Ackerfläche zu einer Magerwiese entwickelt. Damit gelten 

die Eingriffe in das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt als vollständig kom-

pensiert. Artenschutzrechtliche Konflikte können durch die oben genannten Maßnahmen vermie-

den werden. Hinzu kommt, dass grundsätzlich in einen Bereich eingegriffen wird, der durch die 

Lage an der Bahnlinie und die Nähe zum Knotenpunkt B19/B29 Aalener Dreieck einer Vorbelas-

tung ausgesetzt ist und dass der Eingriffsumfang insgesamt gering ist, weswegen bereits dadurch 

erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden können.  

 

Schutzgut „Fläche und Boden“:  

Eingriffe in das Schutzgut Boden werden durch die Maßnahme zum Schutz des Bodens in der 

Bauphase (001_V) möglichst vermindert. Auch werden im Anschluss an die Bauphase die Flächen 

tiefgründig gelockert und der zunächst abgetragene und in begrünten Mieten gelagerte Oberboden 

wieder aufgetragen. Darüber hinaus verbleibende Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden 

hauptsächlich in Form von Neuversiegelung werden im LBP schlüssig mitbilanziert. Es verbleibt 

demnach ein Defizit von 23.331 Ökopunkten, die im Untersuchungsgebiet, trotz der oben genann-

ten Ausgleichsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Biotope, nicht vollständig kompensiert werden 

können.  

Aufgrund dessen wird zusätzlich die Ökokontomaßnahme „Herstellung einer zweischnittigen Blu-

menwiese aus einem Vielschnittparkrasen auf Gemarkung Rainau-Schwabsberg“ (010_ÖK) hin-

zugezogen. Der Eingriff in das Schutzgut Boden wird somit in vollem Umfang kompensiert – es 

verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen.  

 

 

 

Schutzgut „Mensch und menschliche Gesundheit“: 
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Durch den Neubau des Haltepunktes kommt es im Umfeld der Maßnahme zu Beeinträchtigungen 

des Schutzguts Mensch und der menschlichen Gesundheit. Bauzeitlich erhöhtes Staub- und 

Schadstoffaufkommen durch die Bautätigkeiten sind aufgrund der Größe des Vorhabens und der 

Lage mit gegebener Vorbelastung durch den Knotenpunkt B19 / B29 im Hinblick auf die Durchfüh-

rung einer UVP von zu vernachlässigender Bedeutung. Die Vorhabenträgerin ließ ergänzend ein 

Schallgutachten zum Baulärm sowie ein Erschütterungsgutachten erstellen. Im Tagzeitraum wird 

demnach an einem Gebäude (Fitnessstudio) die grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle von 70 

dB(A) zeitweise überschritten. Da es sich dabei nicht um Wohnnutzung handelt, ist nicht davon 

auszugehen, dass durch die Überschreitungen eine Gesundheitsgefährdung entsteht. Für den 

Nachtzeitraum (7 – 20 Uhr) gilt, dass die Richtwerte der AVV Baulärm vor allem nördlich des Ein-

griffs nicht eingehalten werden können. Der Beurteilungspegel bleibt im Nachtzeitraum jedoch an 

allen Gebäuden unter der grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle von 60 dB(A) - es ist somit 

auch hier nicht von einer Gesundheitsgefährdung auszugehen. In Ergänzung zu den gutachterli-

chen Einschätzungen der schalltechnischen Untersuchung ist außerdem die Entfernung des Bau-

vorhabens zu nächstgelegener schutzbedürftigen Nutzung laut Analysen zur Bau-Erschütterung 

ausreichend groß, um erhebliche Belästigungen der Anwohner durch (gebäudeschädigende) Er-

schütterungen ausschließen zu können.  

 

Verbunden mit den Empfehlungen aus dem Lärmschutzgutachten, dass eine Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte an nicht mehr als vier aufeinander folgenden Nächten stattfinden dürfe, nur 

automatische Warnsysteme verwendet werden sollen, deren akustische Warnsignalgeber über 

eine automatische Pagelanpassung verfügen, nur möglichst lärmarme Maschinen und Geräte ein-

gesetzt werden und die Anwohner frühzeitig informiert werden ist nicht davon auszugehen, dass 

die Erheblichkeitsschwelle überschritten wird und es zu erheblichen nachteiligen Umweltauswir-

kungen kommt.  

  

 

4. Ergebnis 

 

Aus den vorgelegten Unterlagen, insbesondere dem Erläuterungsbericht, dem Landschaftspflege-

rischen Begleitplan, der speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung, der Umwelterklärung und dem 

Schallgutachten sowie dem Baustelleneinrichtungs- und Erschließungsplan, ergibt sich nach über-

schlägiger Prüfung, dass von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

zu erwarten sind, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung des Vorhabens zur 

berücksichtigen wären. 
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Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. Sie wird ge-

mäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben durch Veröffentlichung auf der 

Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes. 

 

Die dieser Feststellung zu Grunde liegenden Unterlagen können von Dritten beim Eisenbahn-

Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart, Olgastraße 13, 70182 Stuttgart nach vorheriger Ter-

minvereinbarung eingesehen werden. 

 

 

Im Auftrag 

 

Elektronisch erstellt und 

ohne Unterschrift gültig 
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